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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1976

Norm

UeKindG ArtV Z5

ZPO §503 Z2 C1b

Rechtssatz

Der Geltendmachung eines Verfahrensmangels steht im Hinblick auf den das Verfahren beherrschenden

Untersuchungsgrundsatz nicht entgegen, daß die beklagte Partei einen Mangel des erstinstanzlichen Verfahrens in der

Berufung nicht geltend machte.
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